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Mediation und Recht
Dr. Peter Bosch, Rechtsanwalt und Mediator SAV aus

Zollikon, zeigte, dass Mediation und Recht keine

Gegensätze sind. Die Parteien können im Rahmen der

gesetzlichen Vorschriften ihre Streitlösung selber bestimmen.

Doch die Vereinbarungen dürfen nicht gegen

Musterfall
Unter www.viemediation.at findet sich ein Musterbeispiel einer

Mediation. Es geht um die gegenwärtigen Auswirkungen des

Flughafens Wien sowie dessen wesentliche umweltrelevante

Projekte und Ausbauvorhaben und deren Auswirkungen. Von

diesem laufenden und erstaunlich offen geführten Verfahren

sind sogar sämtliche Protokolle der Sitzungen auf Internet

einsehbar! Von einem solch fair geführten Verfahren wagen die

lärmgeplagten Anwohner im Einzugsgebiet des Flughafens
Zürich-Kloten kaum zu träumen.

Rechtsvorschriften Verstössen oder Rechte Drittbetei-

hgter verletzen. Nur rechtlich haltbare Streitlösungen
haben gute Realisierungschancen, denn meist steht es

den Parteien offen, die Mediation abzubrechen und

den Streit vor Gericht zu tragen.
Prof. Dr. îur. Thomas Pfisterer, Aarau, hat zahlreiche

mit Mediation gelöste Fälle aus der Praxis des Bauwesens

im öffentlichen Bereich systematisch untersucht

und daraus einige Erfahrungen und Grundsätze
abgeleitet.

Mediation und Wirtschaft
Aufgrund seiner Erfahrungen empfahl Walter Bosshard,

Ressortleiter Rohstoffe bei Holcim, alle Betroffenen

(Einzelpersonen wie Institutionen) bereits beim

Start eines Projekts einzubeziehen. Mediation erfordert

Respekt, Vertrauen und Kooperationsbereitschaft von
allen Beteiligten. Thomas Flucher berichtete, wie in
einer völlig verfahrenen Situation und bei eskalierten

Konflikten um den Ausbau einer Hochleistungsbahnlinie

im Gasteinertal weder die Delegation an die

Gerichte noch an einen so genannt neutralen Fachmann,

sondern erst die Mediation eine nachhaltige Lösung
brachte.

Die Konflikte um die Erweiterung eines grossen
Spanplattenwerks in der Schweiz beleuchtete Dr. ìur. Hans

Ueli Müller, Amden. Bei der zweiten Etappe konnten

die Auseinandersetzungen dank den kooperativen
Verhandlungen der Beteiligten fast dreimal schneller als

bei der ersten Ausbauetappe beigelegt werden. Die

eingegangenen Verpflichtungen verhalfen der Firma sogar

zu einem Image- und Wettbewerbsvorteil.

Peter P. Schmid, Generalsekretariat SIA

Adressen
Der Rechtsdienst des SIA-Generalsekretariats (jus@sia.ch,

Fax 01 201 63 35) kann zu Adressen von mit dem Bauwesen

vertrauten Mediatoren verhelfen.
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Die fertige Massivholzfassade aus Kanada

IS Jahre Garantie

Mit Cape Cod-Holzfassaden aus Kanada

entscheiden Sie sich für individuelle
Baukunst aus Holz — zeitgemäss,
langlebig und vor allem witterungsbeständig.

Die sorgfältig hergestellten
Fassadenprofile sind mit einer speziellen

Oberflàchentechnolgie verarbeitet,
d.h. kein Abplatzen, Abblättern oder
Blasenbildung und keine Vergilbung.
Nicht umsonst erhalten Sie 15 Jahre
Garantie.

Garantierte und geprüfte Qualität für Ihre
Sicherheit.

Verlangen Sie detaillierte Unterlagen bei:

H
www.holzwerkstoffe.ch

Tel. 056 267 60 10, e-mail: mail@hwz.ch
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